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az 71-1000 11-0003 - 21-13 

serrerr Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

ner Bezahlung während des Einsatzes für FRONTEX [#215076] 

sezus Ihre IFG-Anfrage (E-Mail) vom 14. März 2021 

mit E-Mail vom 14. März 2021 bitten Sie um Übersendung von Unterlagen zu Regelungen zur 

Bezahlung der Beamtinnen und Beamten, während diese für FRONTEX im Einsatz sind. 

8 1 Absatz 1 IFG gewährt jedermann nach Maßgabe des Gesetzes einen Zugang zu amtlichen 

Informationen. Gleichwohl verpflichtet das IFG nicht zur Erstellung dieser Informationen. 

Ein Anspruch auf Informationszugang besteht nicht, wenn die Ausschlussgründe der 88 3 ff. 

IFG greifen. 

_ Die Abfindung der Einsatzkräfte ist von verschiedensten Faktoren wie z. B. Einsatzland, Ein- 

satzkategorie, Einsatzdauer, Abfindungsregularien von Frontex abhängig. 

Generell gilt Folgendes: 

1. Alle längerfristigen Einsatzmaßnahmen werden mit Auslandsverwendungszuschlag (AVZ) 

gemäß & 56 Bundesbesoldungsgesetz i. V. m. der Auslandsverwendungszuschlagsverord- 

nung in Höhe der für das jeweilige Einsatzland festgelegten Stufe abgerechnet. 

2. Daneben erhalten die Beamtinnen und Beamten in Einsätzen unter unmittelbarer Führung 

von Frontex auch Abfindungen von Frontex, die in Teilen auf die Leistungen nach deutschem 
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serezvona2 Recht anzurechnen sind bzw. dazu führen, dass Leistungen nach deutschem Recht nicht zu- 

stehen. 

3. Beamtinnen und Beamte in Einsätzen, unter der Ägide der Agentur und Abfindung durch 

die Bundespolizei, erhalten neben dem Auslandsverwendungszuschlag Auslandstrennungs- 

geld in Höhe der Auslandstagegelder nach der Auslandsreisekostenverordnung für das jewei- 

lige Einsatzland. 

4. Zulagen gewähren grundsätzlich sowohl die Grenzschutzagentur Frontex als auch die Bun- 

despolizei, es sei denn, es entstehen Konkurrenzlagen bei Zweckidentiät der Zulagengewäh- 

rung. Sodann greifen Anrechnungsmechanismen. 

Das Bundesreisekostengesetz, die Auslandsreisekostenverordnung, die Erschwerniszula- 

genverordnung und $ 56 des Bundesbesoldungsgesetztes sind frei zugängliche Rechtsvor- 

schriften, über die Sie sich jederzeit im Internet informieren können. 

Auf eine kürzlich zur Abfindungsthematik gestellte Bundestagsanfrage der Grünen (BT-Drs. 

1927094) vom 1. März 2021 weise ich hin. Diese ist ebenfalls frei im Internet recherchierbar. 

Gebührenentscheidung: 

Diese Auskunft ergeht kostenfrei. 

Mit freundlichen Grüßen 
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